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Die Ausstellung von Leumundsnot~n und Führungszeugnisseri 

A n fra g e b e! n .t w 0 r tun g 

Zu einer Anfrage der Abg. Dr.G red 1 er und Genossen, betreffend 
I 

die Ausstellung von Leumundsnoten, teilt Bundesminister für Inneres 

Hel m e r mit: 

Die Leumundsnoten sind begrifflich von den Führungszeugnissen -

auch Leumunds- oder Sittenzeugnisse genannt - zu unterscheiden. 

A) Leumundsnoten (Leumundsauskünfte) werden im Zuge einer Amtshandlung 

seitens der Gerichte und Verwaltungsbehörden in der legel von den mit den An­
gelegenheiten der allgemeinen Sicherheitspolizei befassten :Behörden und Dienst­

stellen eingeholtJ sie beinhalten eine Auskunft über allfälligeungetil~e 

VerUrteilungen und die persönlichen Verhältnisse (Famd11en-, Wohnungs-, 

Vermögens- und Einkommensverhältnisse) einer Person sowie '~nen Bericht über 

den Ruf, den der Betroffene geniesst, und allfällige Desondere Wahrnehmungen 

hinsichtlich seines Verhaltens. 

Der Einholung von Leumundsauskünften lie~ die allgemeine Ver­

pflichtung der Behörden zugrunde, ihre Entscheidul1ßen \lnd Verfügungen unter' 

Berücksichtigung aller für die Beurteilung deS einzelnen Falles massgebenden 

Umstände zu treffen. Die Erteilung der verlangten Auskünfte kann im Hinblick 

auf die nach Art.22 B.-VG. allen Organen des Bundes, der Länder und der Ge­

meinden obliegende Pflicht der wechselseitigen Hilfeleistung,- die für das 

Gebiet der Strafrechtspfiege in den §§ 26 und 36 StP(.I. noch besonders normiert 

ist, von den ersuohten Behörden nicht abgelehnt werden. Eine Beschränkung des 

~echtes und der Pflicht zur Einholung von Leumundsauskünften würde die korrekte 

Tätigkeit der Behörden - wie sich aus der Natur der Saohe ergibt - beeinträchti-
L' 

gen und sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu Ungunsten der betroffe-

nen .. ~erson auswirken. 

Die in der Anfrage angeregte Regelung, derzufolge dem Betroffenen 

eine Abschrift der Leumundsnote zuzustellen und ein gesondertes Rechtsmittel 

dagegen einzuräumen wäre, würde dem Betroffenen die M~l1chkeit zu einer Ver­

sehleppung des Verfahr'ens bieten und erscheint rechtlich weder als notwendig 

noch als zulässig. Dem Betroffenen steht es schon nach der derzeitigen Reohts­

lage in aller Regel offen, Von dem Inhalt der Leumundsauskunft im Rahmen der 

Strafprozessordnung bzw.der Verwaltungsvorsohriften durch Akteneinsicht Kennt­

nis zu erlangen. Die Einräumung eines gesonderten Rechtsmittels wäre aber auch 
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re!'!'ltlioh·. (. aus dem Grunde~clit möglioh, we1l den Leumundsnoten ebenso ~e ~en 

Führungszeugnissen).'''' wie der Verwal tungsgeriohtshof a.usdrüoklich fest­

gestellt hat - kein Bescheidcharakter zukommto Die Rechte des Betroffenen 

sind jedoch hinlänglioh durch die Rechtsmittel gewahrt, ,die ihm gegen die 

unter'Zugrundelegung der Leumundsnote ergangenen Entsoheidung oder 'Yerfü'" 

·~ng zustehen. Gegen gehässige oder bewusst wahrhei tswiarige Leumundsaus ... 

künfte bieten überdies das Strafgesetz und die Disziplinarvorsahriftan Sohutz. 

B) In den Führungszeugnissen Wird auf Einschreiten einer Partei 

zutreffendenfalls besoheinigt, dass gegen sie· llniohts Na.ohteiliges vorkommt". 

Ist die·betreffende Person vorbestraft, muss die Ausstellung eines Führungs­

zeugnisses verweigert werden. Die Vorlage soloher Zeugnisse wird seitens 

in- und ausländischer Behör~en, i~sbesondere bei Erteilung von Berechti­

gungen, aus denselben nranden gefordert, die für die Einholung von 

Leumundsa.uskünften dargelegt wurden. Aber auoh seitens der Privatwirtschaft 

wird in steigendem Masse von dieser Institution Gebrauoh gemaoht. Eine ge­
setzliche Beschränkung der Ausstellung von Führungs~eugnissen würde einer 

grassen Zahl von Personen zum Nachteil gereiohen, da. diese Bescheini~en 

dem einzelnen die einzige Möglichkeit bieten, seine Unbescholtenheit 

na.chzuweisen. 

Das Bundesmin1sterium für Inneres beabsiohtigt jedoch. die Aus­

_tellung von Führungszeugnissen, die sioh derzeit auf einen a.lten Erlass 

des ehemaligen Ministeriums des Innern stützt, im Rahmen der in Vorbereitung 

stehenden neuen Strafregisterordnung oder durch ein ei~enes Gesetz den 

heutigen Erfordernissen entsprechend neu zu regeln. 

Abschliessend muss festgestellt·werden, dass die in der gegenständ­

lichen Anfrage ausgesproohenen Pausohflverdäohtigungen gegen die mit der 

Ausstellung von Leumundsnoten und Führungszeugnissen befassten Organe 

unbegründet sind. 
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